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Regeln und Hinweise zum Feldparcours

1. Der Feldparcours  darf  in  der  Zeit  von Donnerstag bis  Sonntag  einschliesslich
genutzt werden solange es ausreichend hell ist. Mit Einbruch der Dämmerung ist
das Schiessen einzustellen.

2. Auf  dem  Parcours  wird  nach  den  gültigen  Regeln  des  DSB  oder  DFBV
geschossen.

3. Der  Feldparcours  darf  nur  nach  einer  Einweisung  in  die  Lage  der  Scheiben
benutzt  werden. In unserem Schaukasten  hängt ein aktueller  Parcoursplan und
falls es Probleme auf dem Parcours gibt entsprechende Hinweise. Vor Betreten
des Parcours  tragen sich die  Nutzer in der Parcourskladde  ein.  Diese liegt  im
Atrium  unseres  Funktionsgebäudes.  Eingetragen  werden  Datum,  Uhrzeit  und
Name der Person. Beim Verlassen des Parcours trägt sich die betreffende Person
wieder mit Uhrzeit aus.

4. Werden auf dem Parcours Pfeile verloren, so ist das in der Kladde einzutragen für
eine mögliche Nachsuche.

5. Eine zur Aufsicht  ermächtigte Person darf alleine auf dem Parcours schiessen,
wenn Sie sich vor jedem Schuß vergewissert, dass der Bereich hinter der Scheibe
frei ist. Sind Gruppen auf dem Parcours unterwegs, so schiesst jede Gruppe auf
eine andere Scheibe. In jeder Gruppe führen die nicht schiessenden Schützen die
Aufsicht und beobachten die Schiessbahn mit Scheibenrückraum.

6. Alle Benutzer kennen die sportlichen Regeln für die Benutzung des Feldparcours.
Wem  sie  nicht  geläufig  sind,  kann  sich  an  den  Vorstand  wenden,  der  die
betreffenden Regeln zum Nachlesen zur Verfügung stellt.

7. Bei jedem Ausziehen des Bogens darf dieser nur so hoch gehalten werden, daß
auch ein sich unbeabsichtigt lösender Pfeil nicht über den Gefahrenbereich hinaus
(freies Gelände bzw. Pfeilfänge wie Netz, Wall, Gegenhang, usw.) fliegen kann.
Es darf nur geschossen werden, wenn sich deutlich erkennbar in Schußrichtung
keine Personen im Gefahrenbereich vor oder hinter der Scheibe aufhalten.

8. Werden auf dem Parcours Beschädigungen an den Scheiben festgestellt, oder sind
Bäume umsturzgefährdet,  so  wird  das  bitte  in  der  Schiesskladde  eingetragen,
damit die Sicherheitsprobleme zügig beseitigt werden können.

9. Im Parcours verbleiben keine Verpackungsreste oder Ähnliches. Wir wollen aus
unserem Parcours keinen Müllplatz machen.

10. Rauchen und Alkohol ist auf dem Parcours untersagt.
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